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Verordnung 
über das Statut des Staatssekretariats 

für Körperkultur und Sport

vom 17. Juni 1970

I.
Stellung und Aufgaben

§ 1

(1) Das Staatssekretariat für Körperkultur und Sport 
(nachstehend Staatssekretariat genannt) ist ein Organ 
des Ministerrates. Es ist für die Planung und Leitung 
staatlicher Aufgaben auf dem Gebiet der Körperkultur 
und des Sports und für die Wahrnehmung der staat
lichen Belange im System von Körperkultur und Sport 
verantwortlich. Seine Tätigkeit ist — vor allem durch 
die Weiterentwicklung der materiell-technischen Basis — 
auf die Unterstützung des Kinder- und Jugendsports, 
die Mitgestaltung des Freizeit- und Erholungssports, 
die Realisierung von Maßnahmen zur körperlichen und 
sportlichen Ertüchtigung der Bürger im System der 
sozialistischen Landesverteidigung und auf die Förde
rung des Leistungssports gerichtet mit dem Ziel, 
Körperkultur und Sport immer mehr zum Bestandteil 
der sozialistischen Lebensweise werden zu lassen. Das 
Staatssekretariat konzentriert sich dabei auf die wei
tere Ausgestaltung des Systems der staatlichen Pla
nung und Leitung der sozialistischen Körperkultur, 
die Profilierung der Sportwissenschaften, die Aus- und 
Weiterbildung von Sportkadern seines Verantwor
tungsbereiches und die Sicherung der materiell-techni
schen Bedingungen für die Ausübung von Körperkul
tur und Sport.

(2) Das Staatssekretariat verwirklicht seine Auf
gaben auf der Grundlage und in Durchführung der 
Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch

lands, der Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik, der Gesetze und Beschlüsse der Volkskam
mer, der Erlasse und Beschlüsse des Staatsrates und 
der Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates.

(3) Der Staatssekretär für Körperkultur und Sport 
(nachstehend Staatssekretär genannt) ist für die Ver
wirklichung der Aufgaben des Staatssekretariats ge
genüber dem Ministerrat verantwortlich und rechen
schaftspflichtig.

§ 2

(1) Das Staatssekretariat schafft die Voraussetzungen 
zur Lösung der ihm übertragenen Aufgaben durch

— die prognostische Arbeit zur Entwicklung von Kör
perkultur und Sport und Berücksichtigung deren 
Erkenntnisse bei der Planung und Leitung der 
staatlichen Aufgaben

— Analysen über die Entwicklung des Sporttreibens 
der Bevölkerung

— die Auswertung der Erfahrungen der zentralen und 
örtlichen staatlichen Organe und der gesellschaft
lichen Organisationen für die weitere Qualifizie
rung der Planung und Leitung von Körperkultur 
und Sport.

(2) Das Staatssekretariat hat die Tätigkeit des Ko
mitees für Körperkultur und Sport der Deutschen 
Demokratischen Republik als gesellschaftliches Organ 
aktiv und allseitig zu unterstützen.

(3) Das Slaatssekretariat hat zur komplexen, koor
dinierten Lösung der Aufgaben zusammenzuarbeiten

a) mit den zentralen staatlichen Organen, insbeson
dere mit dem Ministerium für Volksbildung, dem 
Staatssekretariat für Berufsbildung, dem Ministe
rium für Hoch- und Fachschulwesen, dem Mini-


